Lissabon-Begleitnovelle

Punktation zum  EU-Informationsgesetz und den GO-Änderungen

SPÖ, ÖVP, Grüne

Wien, 28. Juni 2010

Die unterzeichneten Fraktionen streben an, das EU-Informationsgesetz noch im Jahre 2010 sowie die Geschäftsordnungen des Nationalrates und des Bundesrates zur Ausführung der B-VG- Lissabon-Begleitnovelle binnen eines Jahres ab Beschlussfassung dieser Begleitnovelle im Nationalrat zu beschließen. Betreffend der vereinbarten Inhalte wird festgehalten:

EU-INFORMATIONSGESETZ

I. Arten der Information

Die Regierungsmitglieder kommen ihrer Informationspflicht insbesondere wie folgt nach:

a) durch Übermittlung aller EU-Vorhaben an den Nationalrat und den Bundesrat,

b) durch Erstellung schriftlicher Informationen an den Nationalrat und den Bundesrat 

c) durch Information im Rahmen der Verhandlungen im Nationalrat und Bundesrat gemäß der Geschäftsordnungen 

II. EU-Datenbank

Das Parlament führt eine EU-Datenbank, in die alle (von den Regierungsmitgliedern und den Europäischen Organen) an den Nationalrat und den Bundesrat übermittelten EU-Vorhaben samt schriftlicher Informationen der Regierungsmitglieder übersichtlich und strukturiert dargestellt werden. Die inhaltliche Gliederung der EU-Dokumente ist unter dem Aspekt der unterschiedlichen Mitwirkungsrechte des Nationalrats, des Bundesrats sowie nach fachlichen Gesichtspunkten festzulegen. Ziel ist es, die Ausübung der Mitwirkungsrechte des Nationalrats und des Bundesrates zu erleichtern und die europapolitische Entscheidungsfindung in Österreich nachvollziehbar, transparent und benutzerfreundlich zu machen.

Die EU-Datenbank ist hinsichtlich der Dokumente, die direkt von den Organen der Union übermittelt werden, öffentlich. Europäische Dokumente sind öffentlich, soweit dem europarechtliche Vorschriften nicht entgegen stehen. Welche Dokumente, die von österreichischen Organen zu EU-Vorhaben verfasst bzw. übermittelt werden, öffentlich sind, wird in einer Liste noch zu verankern sein. 

Es sollen umgehend Gespräche mit der Parlamentsdirektion aufgenommen werden, um eine effiziente und kostengünstige Lösung für diese EU-Datenbank sicherzustellen.

III. Schriftliche Informationen durch die Regierungsmitglieder

Das zuständige Regierungsmitglied hat neben den nach Art 23 e Abs  2 und 3 B-VG und Art 23 f Abs 2 B-VG zu erstellenden Berichten und den nach Art 23 g Abs 2 B-VG verlangten Äußerungen dem Nationalrat und dem Bundesrat schriftliche Informationen zu folgenden EU-Vorhaben vorzulegen:

· Vorhaben, die zu einer Änderung des Primärrechts führen (Art 50 B-VG),

· Vorhaben, die genehmigungspflichtig gemäß Art 23 i Abs 1 B-VG sind,

·  Vorhaben die gemäß Art 23 i Abs 3 B-VG genehmigungspflichtig sind, 

·  Vorhaben, die dem Ablehnungsrecht nach Art 23 i Abs 2 B-VG unterliegen,

· Vorhaben, die nach Art 23 j (GASP) genehmigungspflichtig sind,

· Vorhaben, die der besonderen Informationspflicht nach Art 23 e Abs 2 B-VG unterliegen,

· Vorhaben zur sonstigen Kompetenzerweiterung,

· Vorhaben betreffend Verstärkte Zusammenarbeit.

Die Information hat anlässlich des Vorliegens eines Dokumentes zu erfolgen. Der Zeitpunkt der Vorlage wird noch im Detail zu klären sein. Die Liste wird zwecks Ausschluss von Doppelgleisigkeiten nochmals überprüft. 

Bei informellen Abstimmungen im Vorfeld wesentlicher Entscheidungen sowie bei Vorhaben betr Verhandlungsmandate für die Kommission für völkerrechtliche Verträge sowie bei

Vorhaben betr Verhandlungsmandate und Verhandlungsrichtlinien für die Kommission im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik und der Welthandelsrunden, soll ein Frühwarnsystem überlegt werden.

Zu sonstigen EU-Vorhaben ist eine schriftliche Information zu erstellen, wenn

· dieses Vorhaben im Hauptausschuss oder EU-Unterausschuss des Nationalrates, im Ausschuss für EU-Angelegenheiten des Bundesrates in Verhandlung genommen wird,

· außerhalb dieser Verhandlungen stehen jedem Klub pro Jahr drei Verlangen auf Erstellung einer schriftlichen Information zu. Diesem Verlangen ist innerhalb von vier Wochen nachzukommen (Umsetzung im GOG-NR).

Eine schriftliche Information sollte folgende Gliederung enthalten:

· Bezeichnung des Vorhabens, EU-Dokumentennummer und Klassifizierung

· Kategorisierung des Vorhabens im Sinne des EU-Informationsgesetzes

· Inhalt des Vorhabens

· Auswirkungen auf Österreich inkl innerstaatlichem Gesetzgebungsbedarf

· Positionierung Österreichs samt kurzer Begründung

· Bei Gesetzesvorhaben: Verhältnismäßigkeit und Subsidiarität

· Stand der Verhandlungen inkl Zeitplan

Es besteht die Erwartung, dass diese Informationen substantieller als die bisherigen Vorblätter sind.

Findet eine Europapolitische Aussprache in einem Fachausschuss statt, so erstellt die Parlamentsdirektion ein Informationsblatt mit derselben Gliederung wie die schriftliche Information der Regierungsmitglieder. Hier kann an die bisherige Praxis angeknüpft werden.

GESCHÄFTSORDNUNGSGESETZ DES NATIONALRATES

1. Fachausschüsse:

a) Aussprache über EU-Themen

§ 34 Abs 6 lautet: „Abs 5 gilt sinngemäß für die ‚Aussprache über aktuelle EU-Fragen im Zuständigkeitsbereich des Ausschusses’. Die Aussprache findet zu konkreten Themenstellungen statt. Findet die Aussprache aufgrund eines Verlangens eines Ausschussmitglieds statt, so ist auch den übrigen Ausschussmitgliedern Gelegenheit zu geben, zusätzliche Themen zu verlangen.“

b) Berichte nach Art 23 f Abs 2 B-VG im Ausschuss

„Berichte nach Art 23 f Abs 2 B-VG sind binnen zwei Monaten in Beratung zu ziehen.“

c) Berichte nach Art 23 f Abs 2 B-VG im Plenum des Nationalrates 

Nach dem Muster des § 28 b Abs 4 GOGNR wird ein Verlangen der Klubs zur Behandlung der Berichte gemäß Art 23 f Abs 2 B-VG im Plenum vorgesehen.

d) Klarstellung in den Erläuterungen

Zu Angelegenheiten der Europäischen Union können Entschließungen an die BundesministerInnen gemäß Art 52 B-VG selbständig und unselbständig beantragt und gefasst werden wie auch Anfragen im Sinne dieses Artikels eingebracht werden.

2. Hauptausschuss/EU-Unterausschuss: Mitwirkung nach Art 23 e, Mitteilungen nach Art 23 f Abs 4, Subsidiaritätsrüge nach Art 23 g B-VG

a) Parallelität von Mitwirkung, Subsidiaritätsprüfung und politischen Dialog ermöglichen

Es ist sicherzustellen, dass das EU-Vorhaben Gegenstand der Verhandlungen im Hauptausschuss/EU-Unterausschuss ist und je nach Auffassung der Abgeordneten dazu Informationen im Rahmen der Mitwirkung, des politischen Dialogs mit der EU-Kommission und der Subsidiaritätsprüfung eingeholt und allenfalls entsprechende Beschlüsse (Bindende Stellungnahme, Mitteilung, Subsidiaritätsrüge) auf Antrag gefasst werden können. Gegenstand der Verhandlungen im Hauptausschuss/EU-Unterausschuss ist immer das EU-Vorhaben gemäß Art 23 e bzw Art 23 g B-VG. Bei der Subsidiaritätsprüfung kann die Subsidiaritätsrüge nur ein unselbständiger Antrag zu dem EU-Vorhaben sein. Ebenso kann die Mitteilung gemäß Art 23 f Abs 4 B-VG nur als unselbständiger Antrag zu einem Verhandlungsgegenstand (=EU-Vorhaben) eingebracht und beschlossen werden.

b) Adaptierung des Minderheitsrechts auf Bestimmung eines Tagesordnungspunkts

Die Beschränkung auf ein Vorhaben, das voraussichtlich in der nächsten Sitzung des Rates der Europäischen Union beschlossen werden wird, wird fallen gelassen, sofern eine Subsidiaritätsprüfung dies erfordert. Generell erhöhen sich nämlich die Chancen der Einflussnahme je früher im Willensbildungsprozess eine Meinung eingebracht wird. 

c) Mindestanzahl an Sitzungen des Hauptausschusses/EU-Unterausschusses

Angesichts der Frist für die Subsidiaritätsrüge sollten die Sitzungen des Hauptausschusses/des EU-Unterausschusses in einem fixen Rhythmus stattfinden. Die Präsidiale sollte im Rahmen des Arbeitsplans Termine im vierwöchigen Abstand vorsehen. Die bestehende Praxis von EU-HA vor Tagungen des Europäischen Rates soll beibehalten werden.

Eine analoge Regelung wie bei der vierteljährlichen Einberufung der Ständigen Unterausschüsse gemäß § 32d GOG und des ebenfalls dort enthaltenen Minderheitsrechts soll geschaffen werden: „Darüber hinaus ist innerhalb einer Tagung eine Sitzung vom Vorsitzenden so einzuberufen, dass diese binnen 2 Wochen zusammentreten kann, wenn dies von einem ¼ seiner Mitglieder, oder vom zuständigen Mitglied der Bundesregierung verlangt wird.“

Die einberufenden Mitglieder können einen Tagesordnungspunkt benennen.
d) Geprüft wird, wie auf einfachem Wege zu Angelegenheiten, die im EU-Unterausschuss behandelt werden, eine Berichterstattung an das Plenum möglich gemacht werden kann.

3. EU-Plenarenqueten

Es soll die Möglichkeit für eigene „EU-Plenar-Enqueten“ geben, welche vom Nationalrat oder Bundesrat bzw. gemeinsam für das gesamte Plenum abgehalten werden können, in deren Rahmen auch Vertretern von EU-Institutionen oder anderen „celebrities“ eine Redemöglichkeit zukommen kann. Die Entscheidung über diese Enquete, über den Ablauf sollte in der Präsidialkonferenz getroffen werden.


4. Abgrenzung Hauptausschuss/Verfassungsausschuss

Grundsätzlich sind Genehmigungen (Ablehnungen) durch den Nationalrat gemäß Art 23 i und wie bisher schon gemäß Art 50 B-VG im Verfassungsausschuss vorzuberaten.

Das Veto nach Art 23 i Abs 2 B-VG ist auf Antrag von Abgeordneten zu fassen, in allen übrigen Fällen geht die Initiative von der Bundesregierung aus (Regierungsvorlage). Das Veto nach Art. 23i Abs. 2 B-VG ist als selbständiger Antrag von Abgeordneten gemäß 
§ 26 GOG einzubringen. Dieses soll hinsichtlich des Prozederes wie ein Gesetzesbeschluss behandelt werden, es handelt sich aber um einen Beschluss sui generis.

5. Subsidiaritätsklage

Die Klage sollte als selbständiger Antrag von Abgeordneten gemäß § 26 GOGNR eingebracht werden müssen, vom Hauptausschuss vorberaten und vom Plenum beschlossen werden müssen. Für den Bundesrat soll die analoge Vorgangsweise gelten. Der Antrag sollte einen Textentwurf für die Klage, der die europarechtlichen Mindesterfordernisse erfüllt, als integrierenden Bestandteil des Antrages beinhalten.
Die Prozessführung und die gesamte Vertretung der Klage sollen dem Bundeskanzleramt obliegen. Für den Fortlauf des Verfahrens soll eine Informationspflicht an den Nationalrat z.B. im Wege der Präsidiale statuiert werden.

Für die GO des Bundesrates sollte, im Rahmen seiner Zuständigkeiten, sinngemäß im Ergebnis das gleiche gelten. 
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